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Vorwort

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage sind mittlerweile rund neun Jahre
vergangen. In der Zwischenzeit hat das Bundesverfassungsgericht nicht nur
die Privatautonomie der Vereine gestärkt (Beschl. v. 2.2.2023 – 1 BvR 187/
21), sondern auch zahlreiche Facetten der verfassungsrechtlichen Maßgaben
des öffentlichen Vereinsrechts erläutert. Entgegen der bis dahin herrschenden
Auffassung wurde bspw. klargestellt, dass die Einleitung des vereinsrechtlichen
Verbotsverfahren nicht in das Ermessen der Verbotsbehörden gestellt ist
(NVwZ 2018, 1788 Rn. 101). Stattdessen muss ein vereinsrechtliches Ermitt-
lungsverfahren schon dann eingeleitet werden, wenn entsprechende Ver-
dachtsgründe bekannt werden. Die praktische Bedeutung des öffentlichen
Vereinsrechts dürfte hierdurch erhöht werden. Weitere grundlegende Stel-
lungnahmen aus Karlsruhe befassen sich mit der Verhältnismäßigkeit des Ver-
einsverbots (NVwZ 2018, 1788 Rn. 103), der Zulässigkeit des Vereinsverbots
wegen nur einer einzelnen, dem Verein zurechenbaren Straftat (NVwZ 2020,
224 Rn. 28) und der Verwendung der Kennzeichen verbotener Vereine
(NVwZ 2020, 1424). Darüber hinaus waren im Rahmen der Neuauflage
kleinere Gesetzesreformen sowie zahlreiche aktuelle Entscheidungen des
Bundesverwaltungsgerichts und der Oberverwaltungsgerichte zu berücksich-
tigen.

Aus Anlass der Überarbeitung wurden die Kommentierungen auch grund-
sätzlich neu geordnet. In diesem Zusammenhang wurde der strafrechtliche
Teil aus dem Werk gestrichen. Gestärkt wurde hingegen die Kommentierung
des Parteiverbotsverfahrens, das gewisse Parallelen zum Vereinsverbotsverfah-
ren aufweist, sich dennoch aber auch in grundsätzlichen Aspekten hiervon
unterscheidet. Auch diesbezüglich war die aktuelle Rechtsprechung, mit wel-
cher das Bundesverfassungsgericht bspw. den Begriff der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung neue konturiert hat (NJW 2017, 611 Rn. 545),
zu verarbeiten. Die in vielerlei Hinsicht grundsätzlich neu gefassten Kom-
mentierungen konnten die bis zum März des Jahres 2023 ergangenen Stel-
lungnahmen von Rechtsprechung und Schrifttum einbeziehen. Teilweise
wurden auch später noch kleinere Aktualisierungen vorgenommen.

Die Herausgeber wünschen dem Leser viel Erfolg in seiner jeweils durch
das öffentliche Vereinsrecht oder das Parteiverbotsverfahren geprägten Tätig-
keit. Kritik und Hinweise zur Verbesserung des Werkes werden stets dankend
entgegengenommen.

Brühl/Berlin im September 2023 Florian Claus Albrecht
Jan Dirk Roggenkamp
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